
 

 Checkliste zur privaten Einkommensteuer   
 

Dies ist keine vollständige Aufzählung. Um Ihre Steuerbelastung optimal gestalten zu können ist eine individuelle Beratung erforderlich. 
Bitte vereinbaren Sie einen Beratungstermin (Telefon: 09931 9151-0, e-Mail: info@asp-steuerkanzlei.de) 

 

ALLGEMEINES 

  elektronische Lohnsteuerbescheinigungen oder 

 Lohnabrechnung/en Dezember 

 Nachweis über Lohnersatzleistungen (z.B. Arbeitslosen-, Mutter-

 schafts-, Insolvenz-, Kranken- und Elterngeld, ALG II (Hartz IV) 

 Änderung des Familienstandes  

 (z.B. Heirats- oder Lebenspartnerschaftsurkunde) 

 Anlage Vermögenswirksame Leistungen (VL) 

 Bescheinigung der Bausparkasse bzw. des Anlageinstituts 

 Antrag auf Wohnungsbauprämie 

 Nachweis über Vorauszahlungen (z.B. Finanzamt, 

Kirchensteueramt) 

 Identifikationsnummer  

 

NACHWEIS FÜR KINDER 

 Geburtsurkunde 

 Identifikationsnummer 

 Kinderbetreuungskosten (Vertrag, Kontoauszug) 

 Ausbildungsvertrag, Lohnsteuerbescheinigung 

 Ausbildung (z.B. Schul-/Studienbescheinigung, Schulgeld, BAföG) 

 Nachweis über Ausbildungsplatzsuche 

 

NACHWEIS FÜR RENTNER UND PENSIONÄRE 

 elektronische Lohnsteuerbescheinigung (Betriebsrente, Pension) 

 Leistungsnachweis über weitere Renten  

 (z.B. ZVK, VBL, Versicherungsrenten, ausländische Renten 

 Rentenbescheid oder Rentenanpassungsmitteilung der 

 gesetzlichen Rentenversicherung  

 (z.B. Alters-, Witwen-, Erwerbsunfähigkeitsrente) 

 

WERBUNGSKOSTEN 

 Dienstreisen, Auswärtstätigkeiten (ggf. Arbeitgeberbescheinigung) 

 Aufwendungen doppelte Haushaltsführung (z.B. Miete, 

Mietnebenk.) 

 Steuerberatungskosten 

 Bewerbungskosten 

 Umzugskosten 

 Unfallversicherung, Rechtschutzversicherung (Arbeit/Beruf) 

 eigene Fortbildung, Ausbildung  

 (z.B. Kursgebühren, Fahrtkosten, Kosten für die Meisterprüfung, Studium) 

 Arbeitszimmer (z.B. Raumkosten, Ausstattung) 

 Aufwendungen für Arbeitsmittel 

 (z.B. Fachliteratur, Werkzeugen, Computer, Berufsbekleidung) 

 Beiträge zu Berufsverbänden 

 

SONDERAUSGABEN 

  Versicherungsbeiträge 

 - Jahresbescheinigung der übermittelten Beiträge zur privaten 

    Kranken- und Pflegeversicherung 

 - weitere Versicherungen  

   (z.B. Haftpflicht-, Unfall-, Lebens- oder Rentenversicherung 

  Spendenbescheinigungen  

 (z.B. gemeinnützige, kirchliche, kulturelle oder Parteispenden) 

  private Altersversorgung 

 - Riester-Rente 

   - Bescheinigung nach § 92 EStG 

   - Meldung zur Sozialversicherung  

   - Zulagenantrag  

 - Bescheinigung der übermittelten Beiträge zur Rürup-

    Rente/Basisrente (abgeschlossen nach dem 31.12.2004) 

  Kirchensteuerbescheid des Vorjahres  

 

AUSSERGWÖHNLICHE BELASTUNGEN  

  haushaltsnahe Dienstleistungen 

 (z.B. Kosten für Putzfrau, Winterdienst,  N U R 

 Gartenpflege) mit Nachweis: 

  Handwerkerrechnungen für Arbeiten  Rechnung und 

 im eigenen Haushalt (Wartungs-, Maler-,  Kontoauszug 

 Bodenbelagsarbeiten -> nur Lohnkosten absetzbar) 

  Unterhaltsleistungen an unterhaltsberechtigte Angehörige 

 (Steuer-ID-Nummer des Unterhaltsempfängers wird benötigt !) 

  Krankheitskosten  

 (z.B. Arzt, Zahnarzt, Medikamente, Brille, Kosten für Kur-/Heilbehandlung, 

 Krankenhausaufenthalt, Fahrtkosten zu Ärzten, Pflegekosten) 

  Beerdigungskosten (Nachweis letzter Kontostand des Erblassers) 

  Nachweis Grad der Behinderung  

 (z.B. Bescheinigung oder Ausweis über Körperbehinderung oder 

 Rentenbescheid über Unfallrente) 

  Nachweis Pflegegrad (ab 2/Pflegeklasse) + Steuer-ID-Nr. der zu 

 pflegenden Person 

 

SONSTIGE BELEGE 

  ausländische Einnahmen 

  Einnahmen aus privaten Veräußerungsgeschäften  

 (z.B. Immobilienverkauf) 

  vermietete Immobilien (z.B. Mietverträge, Hausgeldabrechnung der 

 Hausverwaltung, Schuldzinsen, Anschaffungskosten, Nebenkostenab-

 rechnung mit dem Mieter) 

  Bescheinigung über Kapitalerträge (Zinsen) 

 - Kopie Ihrer Freistellungsaufträge 

 - Steuerbescheinigungen (z.B. einbeh. Abgeltungsteuer – im Original) 

  Firmenwagen (alle Gehaltsabrechnungen, ggf. Fahrtenbuch und lfd. 

 Kosten des Fahrzeugs) 
 

A C H T U N G  Ä N D E R U N G :  

• Seit 2016 müssen der Kindergeldkasse zwingend die Steueridentifikationsnummer des Antragstellers sowie des berechtigten Kindes 
vorliegen, da ansonsten keine Auszahlungen vorgenommen werden bzw. Rückzahlungen drohen! 

• Freistellungsaufträge bei Kreditinstituten verlieren ohne Angabe der Steueridentifikationsnummer seit 2016 ihre Gültigkeit. Bitte 
unbedingt formlos der Bank mitteilen! 

 


